
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SKMR-Empfehlungen zum Zugang zur Justiz in  

Diskriminierungsfällen: 

Update zum Stand der Umsetzung 

29. Oktober 2019 

Bieten Verfassung und Gesetze in der Schweiz einen wirksamen Schutz vor Diskriminierung? Diese 

Frage untersuchte die SKMR-Studie «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen» aus dem Jahr 

2016. Im Synthesebericht dieser Studie machte das SKMR verschiedene Empfehlungen zur Ver-

besserung des Status quo. Der Bundesrat hat in seinem Bericht «Recht auf Schutz vor Diskriminie-

rung» vom 25. Mai 2016 zum Synthesebericht und den Empfehlungen Stellung genommen. 

Drei Jahre später präsentiert das SKMR eine Bestandesaufnahme: Welche Empfehlungen wurden 

umgesetzt? Welche weiteren Entwicklungen waren zu beobachten? Die Ausführungen sind thema-

tisch aufgebaut und enthalten neben einer Zusammenfassung der jeweiligen Empfehlungen und der 

Stellungnahme des Bundesrats einen kurzen Überblick über getroffene Massnahmen oder weitere 

Entwicklungen, z.B. im Parlament. 

Die Bestandesaufnahme wird weitergeführt, weitere Updates werden folgen. 
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ZIVILRECHTLICHER DISKRIMINIERUNGSSCHUTZ 

Empfehlungen des SKMR 

Schaffung eines spezifischen privatrechtlichen Diskriminierungsverbotes mit einer Norm, die die Art. 

27ff. des Zivilgesetzbuchs (ZGB) zum Persönlichkeitsschutz ergänzt. Diese soll auf der bundesge-

richtlichen Praxis aufbauen bzw. diese ersetzen, soweit keine Praxis besteht. Eine solche Norm 

würde wesentlich zur Reduzierung der bestehenden Unklarheiten beitragen, alle Beteiligten dafür 

sensibilisieren, was Diskriminierung zwischen Privaten bedeutet, und damit für Opfer den Zugang 

zur Justiz erleichtern (Synthesebericht, S. 102). 

Position des Bundesrats 

Der Bundesrat lehnt diese Empfehlung ab. Zur Begründung führt er aus, dass damit falsche Erwar-

tungen geweckt würden, die auch mit einer detaillierteren Umschreibung des Diskriminierungsschut-

zes nicht vollständig erfüllt werden könnten. Zudem käme dies einem allgemeinen Diskriminierungs-

gesetz nahe, das vom Parlament stets abgelehnt worden sei. Schliesslich würden dadurch Unklar-

heiten in Zusammenhang mit den geltenden Regelungen geschaffen (BR-Bericht, Ziff. 4.2.1, S. 17). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

Bis jetzt nicht umgesetzt. 

LGBTI (HOMOSEXUELLE, BISEXUELLE, TRANS- UND 

INTERGESCHLECHTLICHE MENSCHEN) 

Empfehlungen des SKMR 

– Ressourcen: Schaffung von staatlichen oder staatlich unterstützten Fach-Beratungsstellen für 

die Anliegen von LGBTI-Menschen, die mit genügenden personellen und finanziellen Ressour-

cen ausgestattet sind (Synthesebericht, S. 103f.).  

 

– Daten: Bei Diskriminierungen im Bereich LGBTI besteht eine hohe Dunkelziffer. Zudem ist die 

Situation von Transmenschen weitgehend unbekannt. Deshalb soll geprüft werden, wie die Er-

hebung diskriminierungsrelevanter Daten systematisiert und verbessert werden kann (Synthese-

bericht, S. 104). 

 

– Rechtssetzung: Die Lage von Transmenschen soll verbessert werden. Insbesondere ist eine 

einfache Lösung für die Änderung des Geschlechtseintrags im Zivilstandsregister zu finden (Syn-

thesebericht, S. 103, 26). 

Position des Bundesrats 

– Ressourcen: Die Schaffung einer behördlichen Beratungs- und Informationsstelle im Bereich 

LGBTI hält der Bundesrat aus finanzpolitischen Gründen derzeit nicht für opportun. Er ist jedoch 

bereit, zu prüfen, wie die juristischen Fachpersonen und Einrichtungen für die Probleme von 

LGBTI-Menschen sensibilisiert werden können (BR-Bericht, Ziff. 4.3.4, S. 22). 
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– Daten: Der Bundesrat anerkennt, dass es bezüglich Transmenschen und Menschen mit Variati-

onen der Geschlechtsentwicklung praktisch keine Daten zu geben scheint. Er ist bereit, näher zu 

prüfen, ob und gegebenenfalls wie entsprechende Daten erhoben werden können (BR-Bericht, 

Ziff. 4.3.5, S. 23).  

 

– Rechtsetzung: Der Bundesrat nimmt Bezug auf verschiedene parlamentarische Vorstösse und 

Entwicklungen auf internationaler Ebene zur vereinfachten Änderung des rechtlichen Ge-

schlechts. Zudem weist er darauf hin, dass das Bundesamt für Justiz derzeit prüfe, ob für die 

Änderung des Geschlechts im Zivilstandsregister ein einfaches Verfahren auf Gesetzesstufe ein-

geführt werden soll (BR-Bericht, Ziff. 4.3.7, S. 24f). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

– Ressourcen: Bis jetzt nicht umgesetzt 

 

– Daten: Bis jetzt nicht umgesetzt 

 

– Rechtssetzung:  

– Erleichterte Änderung des Namens und Geschlechtseintrags für Transmenschen und Men-

schen mit Variationen der Geschlechtsentwicklung: Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 

23.5.2018 eine Änderung des Zivilgesetzbuchs in die Vernehmlassung geschickt. Danach sollen 

Transmenschen und Menschen mit Variationen der Geschlechtsentwicklung ihr Geschlecht und 

ihren Vornamen im Personenstandsregister künftig unbürokratisch ändern können: Eine Erklä-

rung gegenüber dem Zivilstandsamt reicht aus, eine vorgängige medizinische Untersuchung ist 

nicht notwendig. Gemäss den Jahreszielen des Bundesrats 2019 soll die entsprechende Bot-

schaft zur Änderung des ZGB bis Ende 2019 verabschiedet sein.  

 

– Weitere Entwicklungen: 

– Einführung eines dritten Geschlechts im Personenstandsregister: Das Postulat Arslan 

17.4121 «Drittes Geschlecht im Personenstandsregister» vom 13.12.2017 beauftragt den Bun-

desrat, in einem Bericht die Folgen der Einführung eines dritten Geschlechts bzw. des Verzichts 

auf einen Geschlechtseintrag  darzulegen. Das Postulat Ruiz 17.4185 «Einführung einer dritten 

Geschlechtsidentität. Folgen für die Rechtsordnung und für Infostar» vom 14.12.2017 geht in ei-

ne ähnliche Richtung und verlangt vom Bundesrat, die Folgen für die Rechtsordnung und für das 

Personenstandsregister (Infostar) zu prüfen, falls eine dritte Geschlechtsidentität eingeführt wer-

den sollte (notwendige Änderungen, zu diskutierende Grundsatzfragen, Kostenfolgen und Um-

setzung). Beide Postulate wurden vom Nationalrat angenommen. Der Bundesrat bzw. das dafür 

zuständige Bundesamt für Justiz muss nun einen Bericht erstellen, der die in den Postulaten 

Arslan und Ruiz aufgeworfenen Fragen beantwortet.  

  

Abgelehnt hat der Nationalrat hingegen das Postulat Flach 18.3690 «Alle Menschen sind vor 

dem Gesetz gleich. Rechtliche Anknüpfung an das Geschlecht abschaffen» vom 15.6.2018. Die-

ses hat vom Bundesrat verlangt, zu prüfen, wie das Schweizer Recht angepasst werden müsste, 

um alle Regelungen zu beseitigen, die allein an das Geschlecht anknüpfen. Dieser Vorstoss ging 

damit deutlich weiter als die erwähnten Postulate Arslan und Ruiz.  

 

– Stiefkindadoption: Seit dem 1.1.2018 haben nicht nur mehr Ehepaare, sondern auch Paare 

in einer eingetragenen Partnerschaft oder in einer faktischen Lebensgemeinschaft die Möglich-

keit der Stiefkindadoption. 

 

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/geschlechteraenderung.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/fuehrungsunterstuetzung/jahresziele.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174121
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174121
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174185
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183690
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67489.html


Empfehlungen zum Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen: Stand der Umsetzung 

4 

 

– Ehe für alle: Am 14.2.2019 hat die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats einen Vor-

entwurf zur Parlamentarischen Initiative 13.468 «Ehe für alle» vom 5.12.2013 in die Vernehmlas-

sung geschickt. Danach sollen die Ehe sowie das Recht auf Adoption künftig auch schwulen und 

lesbischen Partnern offen stehen. Variante: Ergänzung dieser Vorlage durch den Zugang zur 

Samenspende für gleichgeschlechtliche weibliche Ehepaare. Die Vernehmlassungsfrist ist am 

21.6.2019 abgelaufen.  

 

– Parlamentarischer Vorstoss zur Gleichstellung der LGBTIQ-Menschen in der Schweiz: Die 

Interpellation Töngi 19.3838 «Rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung der LGBTIQ-

Menschen in der Schweiz» vom 21.6.2019 verlangt vom Bundesrat, zu beantworten, wo der 

grösste Handlungsbedarf im Bereich LGBTIQ besteht, wie diese Themen auf Bundes- und Kan-

tonsebene besser institutionell verankert werden können und wie der Stand der Umsetzung der 

im Bericht «Recht auf Schutz vor Diskriminierung» geprüften Massnahmen ist. In seiner Stel-

lungnahme vom 4.9.2019 verweist der Bundesrat namentlich auf die per 1.1.2018 eingeführte 

Möglichkeit der Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare und die vorgeschlagene Erwei-

terung der Rassismusstrafnorm durch die Annahme der parlamentarischen Initiative Reynard 

13.407. Der Bundesrat erachtet das bereits Umgesetzte und die weiteren eingeleiteten Schritte 

als hinreichend. Die Schaffung einer zentralen Behördenstelle für den LGBTI-Bereich hält er 

nach wie vor nicht für opportun. 

RASSISMUSSTRAFNORM (ART. 261
BIS 

STGB) 

Empfehlungen des SKMR 

– Ausweitung des Schutzbereichs von Art. 261
bis

 StGB: Der Anwendungsbereich der Rassis-

musstrafnorm sollte erweitert werden. Das SKMR empfiehlt, dass auch die xenophobe Herabset-

zung und Hasspropaganda gegenüber bestimmten Nationalitäten oder aufgrund des ausländer-

rechtlichen Status (Asylsuchende, Flüchtlinge) strafbar sein soll (Synthesebericht, S. 103).  

 

– Weitere Empfehlung: Bei zivilrechtlichen Ansprüchen soll der Grundsatz zu Untersuchung von 

Amtes wegen ausgedehnt werden. Das heisst, das Gericht soll den Sachverhalt feststellen.  

 

– Der Synthesebericht erachtet zudem die Einführung eines Verbandsklagerechts zu Art. 261
bis

 

StGB als sinnvoll (Synthesebericht, S. 60f., 103). 

Position des Bundesrats

– Ausweitung des Schutzbereichs von Art. 261
bis

 StGB: Auf die vom SKMR vorgeschlagene Prü-

fung einer Ausweitung des Schutzbereichs geht der Bundesrat nicht weiter ein (BR-Bericht, Ziff. 

4.2.6, S. 20). 

 

– Weitere Empfehlungen: Der Bundesrat will die Empfehlungen des SKMR nicht weiterverfolgen. 

Zur Einführung eines Verbandsklagerechts hält er fest, dass das Straf- und Strafprozessrecht ein 

solches nicht vorsieht. Eine Sonderlösung für die Tatbestände von Art. 261
bis 

StGB wäre nach An-

sicht des Bundesrats systemwidrig (BR-Bericht, Ziff. 4.2.6, S. 20).   

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130468
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-n-2019-03-13.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-n-2019-03-13.aspx
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193838
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Umsetzung und weitere Entwicklungen 

– Ausweitung des Schutzbereichs von Art. 261
bis

 StGB: Das Parlament hat am 14.12.2018 die 

Parlamentarische Initiative Reynard 13.407 «Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuel-

len Orientierung» vom 7.3.2013 angenommen. Diese verlangte die Aufnahme eines Verbots homo-

phober Äusserungen und Handlungen in Art. 261
bis

 StGB. Gegen die entsprechende Gesetzesände-

rung wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. Die Volksabstimmung wird am 9. Februar 2020 

stattfinden.  

– Einführung eines Verbandsklagerechts zu Art. 261
bis

 StGB: Die Parlamentarische Initiative Tor-

nare 15.460 «Bekämpfung von Rassendiskriminierung, Antisemitismus und Homophobie. Be-

schwerderecht für Minderheitenschutzorganisationen» vom 18.6.2015 forderte eine Aktivlegitimation 

von Minderheitenschutzorganisationen im Rahmen von Art. 261
bis

 StGB. Der Vorstoss wurde vom 

Nationalrat am 13.3.2017 abgelehnt. 

AUSDEHNUNG DES VERBANDSKLAGE- BZW. BESCHWERDERECHTS 

Empfehlungen des SKMR 

Das ideelle Verbandsklagerecht im Zivilprozess und das Verbandsbeschwerderecht im Verwal-

tungs(prozess)recht sollen auf alle Bereiche des Diskriminierungsrechts ausgedehnt werden (Synthe-

sebericht, S. 103). Verbände, die sich im Diskriminierungsbereich engagieren, könnten somit in Ge-

richtsverfahren als Partei auftreten und sich unabhängig von der Betroffenheit ihrer Mitglieder für die 

Anliegen von Diskriminierungsopfer einsetzen. 

Position des Bundesrats 

Der Bundesrat verweist darauf, dass diese Forderung bereits im Zuge der Arbeiten zu zwei parlamenta-

rischen Motionen geprüft würden (Motion Birrer-Heimo 13.3931 «Förderung und Ausbau der Instrumen-

te der kollektiven Rechtssetzung» vom 27.9.2013 und zur Motion der Kommission für Rechtsfragen des 

Ständerats 14.4008 «Anpassung der Zivilprozessordnung» vom 17.11.2014). Dabei wird auch der 

punktuelle Ausbau der Verbandsklagerechte im Gleichstellungs- und im Behindertengleichstellungsge-

setz geprüft (BR-Bericht, Ziff. 4.3.2, S. 20f.). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

– Zivilprozessordnung: In Bezug auf die Verbandsklage schlägt der Bundesrat gemäss dem erläu-

ternden Bericht zur Änderung der ZPO vom 2.3.2018 vor, dass die spezialgesetzlich geregelte Ver-

bandklage weiterhin bestehen soll. Geändert werden soll hingegen Art. 89 Abs. 1 ZPO: In Zukunft 

soll die Verbandsklage nicht mehr auf Persönlichkeitsverletzungen beschränkt, sondern für das ge-

samt Privatrecht geöffnet werden. Damit könnten bspw. auch Verstösse gegen arbeits- und miet-

rechtliche Bestimmungen mit der Verbandsklage gerügt werden, sofern die entsprechenden Klage-

voraussetzungen erfüllt sind. Die Ergebnisse der Vernehmlassung werden derzeit verwaltungsintern 

ausgewertet. Der entsprechende Gesetzesentwurf und die Botschaft des Bundesrats werden vo-

raussichtlich in der zweiten Hälfte 2019 veröffentlicht werden.  

 

– Verwaltungsprozessrecht: In diesem Bereich hat es seit der Publikation der SKMR-Studie keine 

Änderungen gegeben. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130407
https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/rf/cr/2018/20181644.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150460
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150460
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133931
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144008
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144008
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/aenderung-zpo/vn-ber-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/aenderung-zpo/vn-ber-d.pdf
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REDUKTION DER VERFAHRENSKOSTEN IN ZIVILPROZESSEN 

Empfehlungen des SKMR 

Gemäss den Ausführungen des Syntheseberichts, können hohe Verfahrenskosten den Zugang zur 

Justiz erschweren. Eine konkrete Empfehlung macht der Synthesebericht aber nicht (siehe Synthese-

bericht, S. 73ff.). 

Position des Bundesrats 

Der Bundesrat will prüfen, ob und wie bei Diskriminierungsfällen die Verfahrenskosten und dabei insbe-

sondere die Gerichtskosten gesenkt oder eliminiert werden könnten. Die Prüfung und allfällige Umset-

zung dieser Empfehlung erfolgt im Rahmen der Arbeiten zur ZPO (vgl. die Motion der Kommission für 

Rechtsfragen des Ständerates 14.4008 «Anpassung der Zivilprozessordnung» vom 17.11.2014 (BR-

Bericht, Ziff. 4.3.3, S. 21)). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

Im Rahmen der Anpassungsarbeiten der ZPO sieht der Bundesrat in Bezug auf die Gerichtskosten 

folgendes vor:  

– Beim Prozesskostenvorschuss die Halbierung der Prozesskostenvorschüsse, um diese faktische 

Zugangsschranke abzubauen; 

 

– Zur Liquidation (Deckung) der Gerichtskosten soll das Gericht die Gerichtskosten ausschliess-

lich bei der unterliegenden Partei einfordern. Anders als im geltenden Recht soll damit der Staat das 

Insolvenzrisiko tragen und nicht mehr die Parteien.  

 

Insgesamt lässt sich damit festhalten, dass der Bundesrat zwar keine Reduktion oder Elimination der 

Verfahrenskosten vorschlägt, jedoch Erleichterungen bezüglich dem Prozesskostenvorschuss und bei 

der Liquidation der Gerichtskosten. Die Ergebnisse der Vernehmlassung werden derzeit verwaltungsin-

tern ausgewertet. Der entsprechende Gesetzesentwurf und die Botschaft des Bundesrats werden vo-

raussichtlich in der zweiten Hälfte 2019 veröffentlicht werden. 

BEWEISLASTERLEICHTERUNG 

Empfehlungen des SKMR 

In zivilrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verfahren soll die Beweislast bei Diskriminierungsfällen 

erleichtert werden. (Synthesebericht, S. 103).   

Position des Bundesrats 

Nach Ansicht des Bundesrats ist die Einführung einer generellen Beweislasterleichterung in Diskrimi-

nierungsfällen aus verschiedenen Gründen nicht realistisch und insbesondere politisch sehr umstritten 

(BR-Bericht, Ziff. 4.2.3, S. 18). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

Bis jetzt nicht umgesetzt. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144008
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144008
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/aenderung-zpo.html
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SANKTIONSMÖGLICHKEITEN 

Empfehlungen des SKMR 

Die Sanktionsmöglichkeiten bei Diskriminierung durch Privatpersonen oder Firmen sollen verstärkt 

werden. Beschränkungen der Höhe von Schadenersatzzahlungen, die beispielsweise im Gleichstel-

lungsgesetz (GIG) vorgesehen sind, sollen aufgehoben werden. Sanktionen sollen wirksam und ver-

hältnismässig sein und damit für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eine abschreckende Wirkung entfal-

ten (Synthesebericht, S. 103). 

Position des Bundesrats 

Der Bundesrat verweist auf die Erhöhung der Entschädigung von sechs auf zwölf Monatslöhne im Vor-

entwurf für eine Teilrevision des Obligationenrechts, die er am 1.10.2010 in die Vernehmlassung ge-

schickt hatte (Sanktionen bei missbräuchlicher oder ungerechtfertigter Kündigung). Das Projekt war 

jedoch politisch umstritten und wurde deshalb sistiert (BR-Bericht, Ziff. 4.2.2, S. 17f.). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

Bis jetzt nicht umgesetzt. 

AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG 

Empfehlungen des SKMR 

Aussergerichtliche Verfahren zur Schlichtung und Streitbeilegung sollen gefördert werden. Zu prüfen ist 

zudem, ob die Einrichtung einer aussergerichtlichen Mediations- und Schlichtungsstelle für Konflikte im 

Bereich der Rassendiskriminierung zielführend wäre (Synthesebericht, S. 103). 

Position des Bundesrats 

Der Bundesrat will die Idee der Schaffung einer besonderen Ombudsstelle (für Diskriminierungsfälle) 

derzeit nicht weiter verfolgen. Dabei verweist er auf verschiedene erfolglose Versuche, auf Bundesebe-

ne eine Ombudsstelle einzuführen. Aus Sicht des Bundesrats sind auf spezielle Bedürfnisse ausgerich-

tet Instrumente zielführender. Er verweist dabei auf die im Zivilrecht und nach GlG heute bereits beste-

henden Schlichtungs- und Streitbeilegungsverfahren (BR-Bericht, Ziff. 4.2.4, S. 18f.). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

Bis jetzt nicht umgesetzt. 

SENSIBILISIERUNG ALLER BETEILIGTEN 

Empfehlungen des SKMR 

Es besteht Sensibilisierungs- und Ausbildungsbedarf bei allen Beteiligten (Täterschaft, Opfer sowie 

zumindest teilweise bei Beratungsstellen, Anwaltschaft und Gerichten) in Bezug auf Diskriminierungs-

probleme und die relevanten Rechtsnormen (Synthesebericht, S. 103). 

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/whistleblowing/vn-veber-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/whistleblowing/vn-veber-d.pdf
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Position des Bundesrats 

Für den Bundesrat ist die Sensibilisierung aller Beteiligten über die Schutz- und Beratungsmöglichkei-

ten eine kontinuierliche Aufgabe. Diese soll bereichsspezifisch je nach Diskriminierungsgebiet erfolgen: 

– Rassismus: Verweis auf Massnahmen der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) und auf die 

Kantonalen Integrationsprogramme (KIP); 

 

– Behinderung: Verweis auf Veranstaltungen, Newsletter und Finanzhilfen des Eidg. Büros für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB); 

 

– Geschlecht: Verweis auf Information und Sensibilisierungsmassnahmen des Eidg. Büros für die 

Gleichstellung von Frau und Mann (EBG); 

 

– LGBTI: Der Bundesrat hält die Schaffung einer behördlichen Beratungs- und Informationsstelle aus 

finanzpolitischen Erwägungen für nicht opportun. Er ist jedoch bereit zu prüfen, wie die juristischen 

Fachpersonen und Einrichtungen für LGBTI-Probleme sensibilisiert werden können. 

 

– Mehrfachdiskriminierungen: Der Bundesrat erachtet die Sensibilisierung für diese Thematik als 

wichtig und will diesbezügliche Informationsmassnahmen prüfen. In gesetzgeberischer Hinsicht 

sieht er jedoch keinen Handlungsbedarf (BR-Bericht, Ziff. 4.3.4, S. 22.). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

LGBTI/Mehrfachdiskriminierung: Bis jetzt nicht umgesetzt.   

Die Interpellation Sommaruga 19.3835 «Wohnen: Der Diskriminierung von Ausländerinnen und Aus-

ländern entgegentreten» vom 21.6.2019 fragt den Bundesrat an, ob der Bundesrat bereit ist, in Zu-

sammenarbeit mit den Organisationen der Immobilienwirtschaft Kampagnen zur Sensibilisierung von 

Vermieterinnen und Vermietern zu lancieren, und ob er Massnahmen und Sanktionen prüfen wird, um 

rassistische und fremdenfeindliche Verhaltensweisen beim Abschluss von Mietverträgen zu verhindern. 

Hintergrund der Interpellation sind die Resultate einer universitären Studie, die aufzeigt, dass Auslän-

derinnen und Ausländer beim Abschluss von Mietverträgen diskriminiert werden.  

In seiner Stellungnahme vom 21.8.2019 zeigt der Bundesrat Verständnis für das Anliegen des Interpel-

lanten. Er hält es jedoch derzeit nicht für sinnvoll, Sensibilisierungskampagnen zu lancieren oder Mas-

snahmen und mögliche Sanktionen zu planen. Der Bundesrat ist jedoch bereit, zu gegebener Zeit er-

neut zu prüfen, ob in Absprache mit den Dachverbänden im Wohnungswesen sowie mit den anderen 

für diese Fragen zuständigen Kantonsbehörden Informations- und Sensibilisierungsmassnahmen ein-

geleitet werden können. Der Vorstoss ist im Nationalrat noch nicht behandelt worden.  

RESSOURCEN 

Empfehlungen des SKMR 

Für Beratungsstellen und andere Angebote in den Bereichen Gender, Behinderung und Rassismus ist 

sollen mehr Ressourcen bereitgestellt werden. Besonders wichtig erscheint zudem die Schaffung von 

staatlichen oder staatlich unterstützten Fach-Beratungsstellen für LGBTI-Menschen (Synthesebericht, 

S. 103f.). 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193835
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Position des Bundesrats 

Der Bundesrat verweist auf die bestehenden Bundesstellen für die Bekämpfung von Diskriminierung in 

den Bereichen Geschlecht (EBG), Behinderung (EBGB) und Rassismus (FRB). Die Schaffung einer 

behördlichen Beratungs- und Informationsstelle im Bereich LGBTI hält der Bundesrat aus finanzpoliti-

schen Gründen derzeit nicht für opportun (BR-Bericht, Ziff. 4.3.4, S. 21f.). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

Bis jetzt nicht umgesetzt. 

DATEN 

Empfehlungen des SKMR 

Gemäss Fachleuten sind die Dunkelziffern in Bereichen wie Diskriminierung von LGBTI-Menschen, 

häusliche Gewalt oder Rassismus hoch, und die Situation von Transmenschen ist weitgehend unbe-

kannt. Der Bund soll prüfen, wie die Erhebung diskriminierungsrelevanter Daten systematisiert und 

verbessert werden kann (Synthesebericht S. 104). 

Position des Bundesrats 

Laut Bundesrat sollte spezifiziert werden, in welchen Bereichen es zusätzliche Daten braucht. In Bezug 

auf die bestehenden Daten verweist er im Bereich Geschlechterdiskriminierung auf die bestehenden 

Datenbanken nach GlG und die jährliche Zusammenstellung der behandelten Fälle der Schlichtungs-

stellen. Im Bereich Rassismus erwähnt er den zweijährlich erscheinenden FRB-Bericht sowie die Da-

tensammlung der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) zu Art. 261
bis 

StGB. Im Be-

reich LGBTI räumt der Bundesrat ein, dass es bezüglich Transmenschen und Menschen mit Variatio-

nen der Geschlechtsentwicklung praktisch keine Daten zu geben scheint. Er ist bereit, näher zu prüfen, 

ob und gegebenenfalls wie entsprechende Daten erhoben werden können (BR-Bericht, Ziff. 4.3.5, S. 

22f.). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

Bis jetzt nicht umgesetzt. 

AKTIONSPLAN «DISKRIMINIERUNGSVERBOTE» 

Empfehlungen des SKMR 

Der Bund soll einen Aktionsplan «Diskriminierungsverbote» erarbeiten. Dieser soll einen kohärenten 

Rahmen für Reformschritte und Gesetzesrevisionen bieten (Synthesebericht, S. 104). 

Position des Bundesrats 

Der Bundesrat nimmt zu dieser Empfehlung des SKMR in seinem Bericht keine Stellung. 
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Umsetzung und weitere Entwicklungen 

Die Motion 16.3626 der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats «Konkreter Aktionsplan für den 

Schutz vor Diskriminierung» vom 18.8.2016 ersucht den Bundesrat, auf der Grundlage der SKMR-

Studie einen konkreten Aktionsplan zur Behebung der in der Studie aufgezeigten Mängel auszuarbei-

ten. Der Bundesrat hat sich dagegen ausgesprochen, da ein solcher Aktionsplan  keinen zusätzlichen 

Nutzen, sondern v.a. zusätzlichen Verwaltungsaufwand bringen würde. Die Kommission des National-

rats hat die Motion mit 12:11 Stimmen angenommen. Der Nationalrat hat sie anschliessend mit 91:91 

Stimmen mit Stichentscheid des Nationalratspräsidenten abgelehnt. 

STÄRKUNG DES DISKRIMINIERUNGSSCHUTZES IM 

GLEICHSTELLUNGSGESETZ 

Empfehlungen des SKMR 

– Sanktionen: Die Sanktionsmöglichkeiten im Gleichstellungsgesetz sollen verstärkt werden. Be-

schränkungen der Höhe von Schadenersatzzahlungen, die gegenwärtig im Gleichstellungsgesetz 

(GIG) vorgesehen sind, sollen aufgehoben werden. Sanktionen sollen wirksam und verhältnismäs-

sig sein und damit für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eine abschreckende Wirkung entfalten 

(Synthesebericht, S. 103). 

 

– Beweislasterleichterung: Die Beweislast soll bei Diskriminierungsfällen erleichtert werden, d.h. im 

Bereich des GlG auch für Anstellungsdiskriminierungen (Art. 5 Abs. 2 GlG) sowie auf sexuelle Be-

lästigungen (Art. 5 Abs. 3 GlG). Auf derartige Diskriminierungen finden die Beweislasterleichterun-

gen gemäss Art. 6 GlG nach geltendem Recht keine Anwendung (Synthesebericht, S. 103). 

Position des Bundesrats 

Der Bundesrat lehnt die Empfehlungen des SKMR ohne Begründung ab. Er möchte vielmehr die Lohn-

gleichheit realisieren und schlägt deshalb zusätzliche Massnahmen zur Durchsetzung der Lohngleich-

heit vor (BR-Bericht, Ziff. 4.2.5, S. 19). 

Umsetzung und weitere Entwicklungen 

Das revidierte Gleichstellungsgesetz, das gemäss Beschluss des Bundesrats am 1. Juli 2020 in Kraft 

treten wird, sieht Massnahmen zur Durchsetzung der Lohngleichheit vor. Gemäss Art. 13a GlG müssen 

Unternehmen ab 100 Angestellten eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse durchführen (Abs. 1). 

Die Analyse muss alle vier Jahre wiederholt werden (Abs. 2). Die Lohngleichheitsanalyse zeigen, ob in 

einem Unternehmen systematische Unterschiede zwischen den Frauen- und Männerlöhnen bestehen. 

Die parlamentarische Initiative Reynard 17.501 «Sexuelle Belästigung. Beweislast erleichtern» forderte 

die Anwendung der Beweislasterleichterung gemäss Art. 6 GlG auch auf sexuelle Belästigungen. Der 

Nationalrat hat die Initiative am 5.6.2019 abgelehnt.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163626
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/lohngleichheit.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/lohngleichheit.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-76119.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170501

